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Antragskonferenz OU Delmenhorst B213/B322: Antrag 12 

Antrag: Die Interessengemeinschaft B212 freies Deich- und 

Sandhausen stellt den Antrag,  

a) detailliert darzustellen, wo der Verlust an Flächen, der durch 
den Bau der Variante Ost 1 im Überschwemmungsgebiet an 
der Ochtum entstehen wird,  ausgeglichen werden soll. 

b)  darzustellen, wie am Verknüpfungspunkt B212n/ B213/B322 
der Variante Ost 1 wirkungsvolle Schutzmaßnahmen für 

Fledermäuse umgesetzt werden können 

c) darzustellen, wie eine Verknüpfung im Poldergebiet zwischen 
B212n/ B213/B322 unter Berücksichtigung der parallel 
verlaufenden Stromer Landstr. technisch umsetzbar ist und 
welche Kosten überschlägig für dieses Bauwerk anfallen 

könnten 

d)  darzustellen, wie eine Verknüpfung B213/ B322/ B75 
technisch umsetzbar ist und welche Kosten überschlägig für 

dieses Bauwerk anfallen könnten. 

 

 

Begründung zu a) 

Überschlägig ermittelt gehen ca. 30 ha Fläche im 
Überschwemmungsgebiet der Ochtum verloren. Lt. Verordnung 
über die Feststellung eines Überschwemmungsgebietes an der 
Ochtum vom 1.Juli 1978 ist das Überschwemmungsgebiet für den 
schadlosen Abfluss des Hochwassers freizuhalten. Weder darf die 
Erdoberfläche erhöht noch vertieft werden, noch dürfen bauliche 
Anlagen hergestellt werden.  Ausnahmegenehmigungen sind 
möglich und dürfen nur versagt werden, wenn Nachteile durch 
Bedingungen und Auflagen weder verhütet noch ausgeglichen 
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werden können. Flächenverluste könnten also ausgeglichen 

werden, sofern ein Nachweis über ihrer Verfügbarkeit erbracht  

werden kann. Wir beantragen, diesen Nachweis vor Beginn des 

Raumordnungsverfahrens vorzulegen. 

Sollte dieser Nachweis nicht erbracht werden, so braucht die 
Variante Ost 1 nicht mehr als vorläufig zielführende Variante 

weiterverfolgt werden (Variante ohne Aussicht auf Realisierung). 
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Begründung zu b) 

Nach gutachterlicher Empfehlung ist davon auszugehen, dass zum 
Schutz der im Bereich Sandhausen vorkommenden 
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Fledermausarten aufwändige Schutzmaßnahmen an der geplanten 
B212n und deren Auf- und Abfahrten zur L875 notwendig sind.  Mit 
Hilfe dieser Kollisionsschutzwände sollen Fledermäuse  bis an die 
Ochtum geleitet werden. Wie ist dieses Konzept mit einer Ost 1 
Variante umsetzbar? 

 

Begründung zu c) 

Der Anschluß einer B213/B322 an die B212 wäre  der zweite große 
Knotenpunkt im Abstand von ca. 800 Metern (B212n/ L75) im 
Bereich Sandhausen. Nachdem sich offenbar schon die Verknüpfung 
der B212n mit der L875 schwierig gestaltet, wäre es sinnvoll, vor 
aufwändigen Kartierungen von Natur und Landschaft zu prüfen, wie 
ein Knotenpunkt B212n/ B213/B322/ Stromer Landstr. zu gestalten 
wäre und ob nicht auch die Baukostenhöhe gegen die 

Weiterverfolgung einer solchen Variante sprechen wird. 

 

Begründung zu d) 

Die Anschlußmöglichkeiten B213/ B322  in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu zwei  weiteren Anschlusspunkten im Verlauf der 
B75 ist sinnvollerweise ebenso frühzeitig darzustellen wie 
überschlägig ermittelte Baukosten für diesen Verknüpfungspunkt.  
(siehe Begründung zu c) 

 


